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Es gilt das gesprochene Wort

Medienkonferenz vom 23. Februar 2010 des Schweizerischen Verbandes freier Berufe (SVFB)

Der SVFB: Stützpunkt der freien Berufe in Bern
Urs Schwaller, Ständerat, Präsident SVFB
Der Schweizerische Verband freier Berufe (SVFB) wurde am 7. Mai 1990 in Bern aus der Taufe gehoben. Mit der Schaffung dieser neuen Dachorganisation wollten die selbstständigen Freiberufler, die bislang nur im Rahmen einer Konferenz zusammengeschlossen waren, ihre Kooperation verstärken und zugleich ihrer Rolle als Verhandlungspartner gegenüber den eidgenössischen Behörden mehr Gewicht verleihen, um so ihre innen- und aussenpolitischen Forderungen besser anbringen zu können, dies speziell auch infolge des fortschreitenden europäischen Integrationsprozesses. 

Der SVFB vertritt heute 15 Standesorganisationen mit rund 85‘000 Mitgliedern. Seine Hauptaufgabe ist die Wahrung und Förderung der Interessen der freien Berufe; diese charakterisieren sich durch zugleich hoch qualifizierte und intellektuelle Leistungen und Dienstleistungen, die auf der Grundlage von beruflichem Wissen erbracht werden, welches durch eine umfassende Bildung erlangt wird. Weiteres Wesensmerkmal dieser Berufe: das zum Auftraggeber, Klienten oder Patienten aufgebaute Vertrauensverhältnis, das eine berufliche Vertraulichkeit oder gesetzliche Schweigepflicht rechtfertigt.

Der Tätigkeitsrahmen des SVFB umfasst sämtliche Bereiche der eidgenössischen Politik, die in irgendeiner Weise eine Mehrheit seiner Mitglieder betreffen. Das bedeutet, die Suche nach dem gemeinsamen Nenner ist massgebend für alle vom SVFB durchgeführten Aktionen. An dieser Stelle sei an drei Kernthemen erinnert, wo die Interventionen des SVFB von Erfolg gekrönt waren: 11. AHV-Revision; der Neue Lohnausweis und der Zugang der freien Berufe zu den Märkten der EU-Mitgliedstaaten.

In den letzten Jahren hat die Zunahme gewisser Sachverhalte – wie die der staatlichen Regulierungen, der Erhöhung von Steuern und Abgaben, der Vermarktung unserer Gesellschaft und der Öffnung der Grenzen – die für die Ausübung zahlreicher freier Berufe massgebenden Rahmenbedingungen nachhaltig geändert. Diese Veränderungen bergen das Risiko einer Nivellierung nach unten bei den erforderlichen Qualifikationen in diesen Berufen und damit einer sinkenden Qualität und Sicherheit der erbrachten Leistungen. Dagegen treten wir an.

Als Beispiel kann hier die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung der beruflichen Qualifikationen angeführt werden, die besagt, dass für eine auf 90 Tage pro Jahr befristete Dienstleistung keine Anerkennung der Qualifikationen mehr beantragt werden muss, selbst wenn die Tätigkeit im Aufnahmestaat reglementiert ist. Obwohl sie inzwischen in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union transponiert wurde, hat die Schweiz bis heute kein genaues Datum für die Inkraftsetzung der Direktive festgelegt. Im März 2008 habe ich eine diesbezügliche Interpellation eingereicht (siehe Beilage), die die Befürchtungen und Fragen der von dieser Richtlinie betroffenen freien Berufe in den Vordergrund stellt. 

2010 feiert der SVFB sein 20-jähriges Bestehen. Um diesen Geburtstag würdig zu begehen, hat der Verband unter Mitwirkung seiner Mitgliedorganisationen eine Jubiläumsschrift (steht im Internet zum Herunterladen zur Verfügung: www.freieberufe.ch) publiziert. Angesichts der verschiedenen Beiträge wird deutlich, dass sich der SVFB in Zukunft – gleich wie in den vergangenen 20 Jahren – in erster Linie auf die Wahrung und Förderung der grundlegenden Fundamente der freien Berufe konzentrieren muss, die da sind Eigenverantwortung, Unabhängigkeit, Qualifikation, Qualität und persönlicher Charakter der erbrachten Leistungen.
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Medienkonferenz vom 23. Februar 2010 des Schweizerischen Verbandes freier Berufe (SVFB)

Keine Gesundheitspolitik ohne die FMH!
Dr. med. Jacques de Haller, Präsident der FMH
Seit ihrer Gründung im Jahr 1901 ist die Mitwirkung an der Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems ein zentrales Anliegen der FMH. Zunächst waren die Anstrengungen darauf ausgerichtet, auf Kantons- und Bundesebene Gesundheitsämter aufzubauen; damals lag die öffentliche Gesundheit allein in den Händen der Ärzte und ein offizieller Ansprechpartner war unerlässlich.

Interessanterweise spielten die FMH und die kantonalen Ärztegesellschaften bei der Erarbeitung des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung von 1912 eine eher unbedeutende Rolle. Zu erwähnen ist vor allem ihre ablehnende Haltung gegen eine erste Vorlage für ein Versicherungsobligatorium im Jahr 1899 (!) und danach auch gegen das KUVG selbst. In der Folge konzentrierte sich die Ärzteschaft auf die Tarifverhandlungen.

In den 1980er-Jahren war eine Reform des KUVG unumgänglich, und 1988 hat man dafür eine ausserparlamentarische Kommission eingesetzt. Erstmals sah sich die Ärzteschaft dazu aufgerufen, sich wirklich politisch zu engagieren.

Seit der Einführung des KVG im Jahr 1996 hat sich dieses Engagement der Ärztinnen und Ärzte laufend verstärkt. Denn die Medizin wird von der Politik und der Wirtschaft zunehmend als kommerzielle und industrielle Tätigkeit betrachtet. Im Gegensatz dazu weisen die Ärztinnen und Ärzte auf die grundlegende Bedeutung der persönlichen Arzt-Patienten-Beziehung hin. In diesem Umfeld, das auch durch zahlreiche politische Schikanen geprägt ist, wurden sich die Ärztinnen und Ärzte ihrer Verantwortung bewusst und engagierten sich im Rahmen der Volksabstimmung vom 1. Juni 2008 enorm gegen den Verfassungsartikel.

Heute sollte es keine Gesundheitspolitik mehr geben, die ohne die FMH realisiert wird!

In der Entwicklung, die in den 20 Jahren seit der Gründung des SVFB stattgefunden hat, fallen vor allem die Veränderungen im Bereich der Ärztedemografie auf. So ist eine Erhöhung von 3,1 auf 3,9 Ärzte/1000 Einwohner festzustellen, was im internationalen Vergleich einer sehr hohen Dichte entspricht. Allerdings lassen sich aus der Ärztedichte allein noch keine Schlüsse ziehen: Zu berücksichtigen ist insbesondere die Teilzeitarbeit, die teilweise mit der deutlichen Feminisierung des Arztberufs zusammenhängt – und teilweise auch mit dem Einfluss dieser auf die Arbeitsmodelle der männlichen Kollegen.

Der Frauenanteil in der Ärzteschaft hat sich von 21,4% auf 34,6% erhöht. Da viele Ärztinnen und Ärzte im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs den Sektor wechseln, liegen die entsprechenden Zahlen im stationären Bereich derzeit bei 40,4% und im ambulanten Sektor bei 29,4%.

Die Zunahme der Ärztedichte ist natürlich je nach Region, aber auch je nach Fachgebiet unterschiedlich. Den höchsten Anstieg verzeichnen die Hausarztmedizin (+ 67%, von 0,28 auf 0,47/1000 Einwohner) und die Psychiatrie (+ 116%, auf 0,26/1000 Einwohner).
Und wie geht es weiter?

Werden die Ärztinnen und Ärzte derart mit Papierkram überschwemmt, dass sie mehr Zeit vor dem Computer als mit ihren Patienten verbringen werden? Werden sie den zunehmenden Erwartungen der Patienten noch gerecht werden können?

Tom L. Beauchamp und James F. Childress haben 1997 vier «Grundsätze der biomedizinischen Ethik» festgelegt: keinen Schaden zufügen, den Patienten unterstützen, seine Autonomie wahren und auf eine gerechte Verteilung achten. Daraus lassen sich einige Regeln für die Zukunft ableiten: Die Patientinnen und Patienten werden bei unserer Tätigkeit weiterhin im Mittelpunkt stehen, die therapeutische Beziehung wird immer zentral bleiben und die Arbeit mit Menschen wird stets die Hauptmotivation der Ärztinnen und Ärzte bilden. Ebenso werden wir uns weiterhin an der Steuerung des Gesundheitssystems beteiligen und uns dabei für den Schutz der Arzt-Patient-Beziehung einsetzen.

Die vielen Kolleginnen und Kollegen mit einem Teilzeitpensum werden immer mehr vernetzt und interdisziplinär arbeiten und weitere Berufsgruppen (zum Beispiel Fachpersonen für Pflege, Sozialarbeit, Psychologie) in ihre Tätigkeit einbeziehen müssen. Sie werden Patienten behandeln, die durch das Internet überinformiert sind, und Migranten, die unsere Sprachen schlecht verstehen ...

Damit sich aus all dem eine positive Entwicklung ergeben kann, muss die Ärzteschaft weiterhin der Zukunft ihren Stempel aufdrücken und in der Steuerung des Gesundheitssystems ein unverzichtbarer Partner sein – es darf keine Gesundheitspolitik mehr geben, die ohne die Ärzteschaft respektive ohne die FMH realisiert wird! 
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Die Anwältin, der Anwalt: Die Vertrauensperson im Wandel der Zeit
Avv. Brenno Brunoni, Präsident SAV
Der Schweizerische Anwaltsverband zählt heute rund 8'700 Mitglieder, wovon rund 22% weiblichen Geschlechts sind. Geht man von einem Organisationsgrad von 90-95% aus, so ergibt das eine effektive Zahl von rund 9'300 Anwältinnen und Anwälten, die in der Schweiz in einem weiteren Sinn freiberuflich tätig sind.

Es versteht sich von selbst, dass im Wandel der Zeit auch ein Wandel bei der Anwältin resp. beim Anwalt stattgefunden hat und laufend stattfindet. Die hauptsächlichen neuen Entwicklungen sind: Trend weg vom Einzelanwalt hin zu den kollektiven Organisationsformen (ohne damit die Existenzberichtigung der mittleren und kleinen Büros in Frage zu stellen). Trend weg vom Generalisten, der alles kann und alles macht hin zum fokussierten, um nicht zu sagen, spezialisierten Anwalt. Der SAV zählt derzeit über 300 speziell ausgebildete Fachanwältinnen und Fachanwälte, verteilt auf fünf Fachgebiete. Im Bereiche der Mediation stellt er mit über 300 Mediatorinnen und Mediatoren im Vergleich zu anderen hier beteiligten Branchen die stärkste Berufsfraktion. 

Die Aussenwahrnehmung zeichnet unterschiedliche Bilder: Generell wird aus PR-Fachkreisen der Schweizer Anwaltschaft attestiert, den Wandel der Zeit vor allem deshalb Stand gehalten zu haben, weil sie mit den Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen grosser Teile der Schweizer Wirtschaft und Politik Schritt gehalten haben. 

In der breiten Öffentlichkeit hingegen ist das Image der Schweizer Anwaltschaft, obwohl Anwältinnen und Anwälte im Einzelnen ein hohes Mass an innerer Stabilität vermitteln, das Vertrauen schafft, eher negativ behaftet. Der Anwalt wird stets damit leben müssen, dass er als herbeigerufener Retter verstrickter Situationen letztlich zum Geschmähten wird, weil er sich unabdingbar für das Interesse seines Klienten einsetzt, welches ihm, wie sehr er sich auch erklären will, meist als Eigeninteresse angelastet wird. 

In Wirklichkeit hat sich das Rollenverständnis des Anwalts vom Vergangenheitsbewältiger zum Zukunftsgestalter gewandelt. Der Anwalt versteht sich nicht hauptsächlich als Prozessanwalt, sondern als Vertrauensmann und kompetenter Berater des Klienten. Dieses auch für eine effiziente Justiz unverzichtbare Verständnis hat bisher noch nicht durchwegs in allen Gesetzen den gewünschten Niederschlag gefunden. Der Schweizerische Anwaltsverband sieht hier die hauptsächliche Herausforderung für die Zukunft. Es wird sein Bestreben sein müssen, die Bedeutung und den Stellenwert unabhängigen und dem absoluten Geheimnisschutz unterstellten Rechtsberatung lückenfrei legislatorisch zu verankern. 

Das Kernelement anwaltlichen Schaffens bleibt somit das geschützte Vertrauensverhältnis zwischen ihm und seinem Klienten. Das Vertrauen in seinen Anwalt und in seine Anwältin erlaubt es dem Klienten, seine Sache vorbehaltlos offen zu legen. Diese Notwendigkeit für den Rechtsuchenden ist im Rechtsstaat unabdingbar. Es überrascht daher nicht, dass sich das Berufsverständnis trotz dem sich stark veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld nicht geändert hat. Anwaltstätigkeit ist nicht Selbstzweck, sondern soll dem Rechtsuchenden ermöglichen, seine Ansprüche erfolgreich geltend machen zu können. Der Rechtsuchende muss die Sicherheit haben, dass die von ihm anvertrauten Informationen nicht preisgegeben werden, woraus ihm ein Nachteil entstehen könnte. Dieser Schutz muss dem Informationsanspruch des Staates und von Dritten vorgehen, ansonsten der Zugang zum Recht nicht mehr gewährleistet wäre. Zur Gewährleistung dieses Zugangs zum Recht ist vom Staat in Kauf zu nehmen, dass sein Informationsanspruch seine Grenzen beim Anwaltsgeheimnis findet. Der Gesetzgeber hat dies bei der Ausarbeitung der Schweizerischen ZPO und der Schweizerischen StPO erkannt und gegenüber dem zurzeit noch geltenden Recht die Reichweite des Berufsgeheimnisses ausgeweitet. Er wird diesen Schutz nunmehr auch auf die weiteren Verfahrensrechte ausdehnen müssen. Der Gesetzgeber wird im Sinne der Transparenz andererseits aber auch darauf hinwirken müssen, dass einschlägig vorbestrafte Personen mit Anwaltspatent gegen Aussen nicht weiterhin als Rechtsanwalt in Erscheinung treten dürfen. Der Anwaltsverband ist dezidiert der Meinung, dass es hier wiederum im Interesse der Rechtsuchenden in den kantonalen Gesetzen Klarheit zu schaffen gilt.
Das andere Kernelement ist das Verbot der Interessenkollision und damit die garantierte Unabhängigkeit der Anwältin und des Anwalts: Die Interessenwahrung des Rechtsuchenden durch den Vertreter soll unbeeinflusst, eben: unabhängig erfolgen. Dritte sollen weder direkt noch indirekt auf das Mandat eine Einwirkungsmöglichkeit haben. Umgekehrt kann (und muss) dies auch dazu führen, dass die Anwältin, der Anwalt ein Mandat nicht annehmen kann, respektive ein Bestehendes niederlegen muss, und so den Zugang zum Recht auch unter diesem Gesichtswinkel zu gewährleisten. 

Der Rechtsuchende muss sich darauf verlassen können, dass sich nur Anwalt nennen darf, wer diese beiden Kernelemente erfüllt. Die Berufsorganisation wird daher ihre ganze Kraft in die Sicherstellung dieser Anliegen setzen und damit ihren Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden und speditiven Justiz im Rechtsstaat leisten. 

Der Anwaltsverband wird wie jüngst im Beispiel des Streites um den Ankauf der geklauten „Steuersünder CD“ aber immer auch dort seine Stimme erheben, wo es gilt den Regierungen die rechtsstaatlichen Grundsätze in Erinnerung zu rufen. Es kann nicht sein, dass sich ein Staat moralisch auf die Stufe eines Straftäters stellt. Dies führt zum Verlust an Glaubwürdigkeit und zur Erosion des Rechtsbewusstseins.  
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Offen sein und Schweizer nicht diskirimieren
Dr. Christian Chervet, Vizepräsident ChiroSuisse

Die Schweizer Chiropraktoren vertreten eine offene Haltung im Gesundheitswesen: Bevor neue Leistungserbringer in den Gesundheitsmarkt eintreten, soll geprüft werden, ob diese den hohen Qualitätsstandards unseres Landes genügen. Schweizer dürfen dabei nicht diskriminiert werden.

Rückenleiden treffen fast jeden von uns. Der Chiropraktor ist in diesen Fällen eine gute erste Anlaufstelle. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten bei unzähligen Patienten gezeigt.

Die chiropraktische Behandlung ist sicher, wirkungsvoll und kostengünstig. Dank ihrer Erfolge haben sich die Chiropraktoren als anerkannte universitäre Medizinalpersonen für Beschwerden am Bewegungsapparat etabliert. Man kann sich heute das Schweizer Gesundheitswesen nicht mehr ohne die Chiropraktik vorstellen.

Neben dem Arzt ist der Chiropraktor der einzige Primärkontakt im Gesundheitswesen: Bei Beschwerden am Bewegungsapparat konsultiert der Patient seinen Chiropraktor also direkt, ohne vorherige Überweisung. Damit werden unnötige und kostspielige Mehrfachkonsultationen vermieden, was für Patienten und Gesundheitswesen vorteilhaft ist. Seit einigen Jahrzehnten schon werden die chiropraktischen Leistungen von der Grundversicherung der Krankenkassen übernommen. Diese Stellung im Schweizer Gesundheitswesen verdankt der Chiropraktor seiner europaweit einzigartig hohen universitären Aus-, Weiter- und Fortbildung.

Das muss so bleiben. Ich zeige Ihnen, wie es uns gelungen ist, die Ausbildungsqualität zu sichern – und wie die Qualität der Behandlung dennoch bedroht wird.

Bis vor kurzem konnte man Chiropraktik nur in den Vereinigten Staaten und in Kanada an Ausbildungsstätten studieren, die von der Schweiz anerkannt waren. Dass man seit zwei Jahren Chiropraktik auch an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich studieren kann, hat die Schweizerische Chiropraktoren-Gesellschaft ChiroSuisse weitgehend mit eigenen Mitteln und mit Geldern von Gönnern ermöglicht. Heute lässt sich also die Qualität der Aus-, Weiter- und Fortbildung der Chiropraktoren in der Schweiz direkt kontrollieren und beeinflussen.

Es ist naheliegend, dass Chiropraktoren – wie auch Ärzte und weitere Berufsgruppen – aus anderen Ländern in den hoch entwickelten und verlässlichen Schweizer Gesundheitsmarkt streben. Das ist grundsätzlich gut, weil es die Wissens- und Erfahrungsbasis verbreitert. Allerdings ist das Qualitätsgefälle der europäischen Aus- und Weiterbildung von Chiropraktoren sehr gross. Das verlangt nach einer Qualitätssicherung für ausländische Chiropraktoren, die in der Schweiz praktizieren wollen.

Diese notwendige Qualitätssicherung darf nicht zu einer wirkungsarmen Pro-Forma-Sache verkommen: Chiropraktoren aus der EU dürfen im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung der Hochschuldiplome in Zukunft nicht ohne adäquate Flankierungsmassnahmen selbständig in der Schweiz praktizieren. Des Weiteren muss verhindert werden, dass Absolventen von nicht-anerkannten, privaten Aussbildungsstätten für Chiropraktik trotz unzureichender Ausbildung eine Berufsausübungsbewilligung zur unselbstständigen Tätigkeit in der Schweiz erhalten.

Ansonsten ist die fachlich fundierte medizinische Ausbildung für Diagnose, Behandlung und Betreuung des Patienten ist damit nicht mehr gewährleistet, und die Sicherheit des Patienten wird gefährdet! Bis anhin wusste sich der Patient in der Schweiz stets in kompetenten Händen, wenn er seinen Arzt oder Chiropraktor konsultierte. Soll diese Sicherheit nun wirklich einfach verscherzt werden? Wir denken, dass der Patient Besseres verdient hat. Mit dem Dulden solcher Qualitätsgefälle erweist man dem Patienten und unserem Gesundheitswesen einen schlechten Dienst – es drohen in der Folge des Qualitätsverlustes hohe Kosten durch Fehlbehandlungen oder gar Schädigung des Patienten.

Die Forderung der Schweizerischen Chiropraktoren-Gesellschaft ChiroSuisse und des Schweizerischen Verbandes Freier Berufe ist eindeutig: Wer in der Schweiz praktizieren will, soll entweder Schweizer Prüfungen bestehen oder eine gleichwertige und nach Schweizer Standards geprüfte Aus- und Weiterbildung bestanden haben.

Das verstehen wir unter Offenheit. Das gutgläubig-blinde Akzeptieren eines Stempels hingegen, ohne sorgfältige Prüfung seines Hintergrundes, gefährdet Patienten und Gesundheitswesen. Zudem ist es eine Diskriminierung der Schweizer Chiropraktoren, die sich auch in Zukunft nach den berechtigt strengen Ausbildungsrichtlinien unseres Landes zu richten haben.
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Schutz der Unabhängigkeit als Garantie für die Patientensicherheit
Didier Ray, Mitglied der Geschäftsleitung pharmaSuisse
Das Medizinalberufegesetz verlangt als typisches Merkmal des freien Berufes die Unabhängigkeit des Apothekers bei der Beratung seiner Patienten. Bei einem „Fremdbesitz“ der Apotheke (der Eigentümer der Apotheke ist nicht Apotheker) und besonders in grösseren Ketten gerät diese Unabhängigkeit in Gefahr den Zielen der Kette untergeordnet oder von dieser zumindest beeinflusst zu werden. Der verantwortliche Leiter der Apotheke ist als Angestellter an die Weisungen der Kette gebunden. Es ist deshalb wichtig, dass sich der Verwalter einer Kettenapotheke seine Unabhängigkeit vertraglich zusichern lässt.
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Forderungen Schweizerischer Apothekerverband zum Schutz der Bevölkerung

1. Berufsgeheimnis sowie fachliche Unabhängigkeit müssen auch bei Apothekenketten sichergestellt sein. D.h. die Einsicht in die Kunden- und Patientendaten durch die Eigentümer muss begrenzt sein. Die Arbeitsverträge sollen dies gewährleisten und sollen den Behörden zur diesbezüglichen Genehmigung vorgelegt werden.
2. Es soll eine Aufsichtsstelle geschaffen werden, bei der Verletzungen des Berufsgeheimnisses sowie Eingriffe in die fachlichen Unabhängigkeit durch die Eigentümer gemeldet werden können.

3. Zur Sicherstellung einer qualitativen Arzneimittel- und Grundversorgung in der Zukunft müssen die Fehlanreize durch Einschränkung der Selbstdispensation korrigiert werden. Der aktuelle Vernehmlassungsentwurf zur Revision des Heilmittelgesetzes trägt diesen Anliegen Rechnung (Anpassung der aktuellen Abgaberichtlinien, klare Regelung in Sachen Gewährung geldwerter Vorteile und Rabatte) und soll so umgesetzt werden.

4. Integration des Apothekers als vollwertiger Medizinalberuf mit preiswerter, niederschwellig erreichbarer Grundversorgung und dessen Abgeltung durch die Grundversicherung.
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Berufsbezeichnungsschutz für Psychologieberufe
Daniel Habegger, Politischer Sekretär FSP
Für die Ausübung von «freien Berufen» haben Rechtssicherheit und «gleich lange Spiesse» der Fachpersonen eine entscheidende  Bedeutung.  Dies gilt insbesondere für den  staatlich regulierten Gesundheitsmarkt.  Bei den Psychologieberufen kann davon keine Rede sein: Der Bereich ist von Wildwuchs geprägt und die vorhandenen Regulierungen sind widersprüchlich – zum Nachteil der Klientinnen und Klienten  genauso wie der  gut qualifizierten Psychologinnen und Psychologen.  Abhilfe kann eine Bundeslösung  schaffen. 

Psychologische Beratungen, Abklärungen, Begutachtungen oder Behandlungen sind sensible Tätigkeiten, die erhebliche Auswirkungen für die psychische Gesundheit oder die persön​li​che, schulische oder berufliche Entwicklung oder Stellung der Betroffenen haben können. Psychologische Leistungen werden in den verschiedensten Berufsfeldern der Psychologie erbracht. Sie beschränken sich nicht, wie oft gemeint, auf die Psycho​thera​pie. Beispiele sind die Kinder- und Jugendpsychologie, die Klinische Psychologie, die Neuro-, die Rehabilita​tions-, die Geronto-, die Verkehrs- und Rechtspsychologie oder die Arbeits- und Organisationspsychologie.

Dennoch gibt es in der Schweiz bisher keine hohen und zugleich verbindlichen Qualitäts​standards für den Beruf des Psychologen/der Psychologin. Die schweiz​weit fehlen Markttransparenz hat zur Folge, dass Patienten/innen und Klient/innen sich heute in keiner Weise darauf verlassen können, dass Personen mit der Berufsbezeichnung «Psychologe/Psychologin» auch tatsächlich über einen anerkannten Hochschulabschluss in Psychologie verfügen.  So sind allein auf schweize​rischen Internetseiten und in Inseraten Hunderte von Anbietern zu finden, die unter der Bezeich​nung «Psychologe/Psychologin» eine Vielzahl von «Beratungen»,  «Therapien» und «Krank​heits​behandlungen» anbieten, ohne über einen Hochschulabschluss in Psychologie zu ver​fügen. Dabei wird auch, zum Beispiel  durch unrealistische Heilsversprechungen, gegen ethische Prinzipen verstossen. 

Patientenschutz und Transparenz verbessern

Stossend sind die fehlende Transparenz und Qualität zum einen für Hilfesuchende, die in psychischen Krisen- und Notsituationen häufig besonders verletzlich sind. Zum anderen werden die qualifizierten Fachper​sonen, die viel Zeit und Geld in ihre universitäre Aus- und Weiterbildung und die Qualitäts​sicherung investiert haben, durch qualitativ unhaltbare, nicht selten schädliche Angebote, von selbst ernannten «Psychologen» aus dem In- und EU-Ausland «konkurrenziert» 

Psychologieberufegesetz will Abhilfe schaffen
Der Schutz der psychischen Gesundheit erfordert hohe und schweizweit gültige Qualitätsstand​ards für die Psychologieberufe in besonders sensiblen Bereichen wie der Psychotherapie. Die bestehenden Rechtslücken bei der Qualifikation, Berufsausübung und Mobilität der Psychologen, insbesondere der psychologischen Psychotherapeuten, können mit dem Bundesgesetz über die Psychologieberufe geschlossen werden, das derzeit im Ständerat diskutiert wird.  

Eine Bundeslösung für die Psychologieberufe:

· erhöht die Rechtssicherheit bei der Mobilität mit den EU-Staaten, im CH-Binnenmarkt und in der gesamten Versorgung
· sichert die Qualität psychologischer Berufe, insbesondere von psychologischen Psychotherapeuten, auf ein hohes Niveau. Womit diese Bundeslösung die unerwünschten Folgen des Binnenmarktgesetzes beseitigt, dass angemessen strenge kantonale Kriterien zur Berufszulassung von Psychotherapeuten nicht mehr durchgesetzt werden können. 
· schafft die Voraussetzung, damit sich die Patienten künftig auf hohe und zugleich schweizweit gültige Qualitätsstandards von Psychologen, insbesondere Psychotherapeuten verlassen können. 
· führt zur notwendigen Markttransparenz, damit Klienten und Konsumenten, die psychologische Leistungen in Anspruch nehmen, künftig auch in Situationen verminderter Kritikfähigkeit die für ihre Bedürfnisse richtige Wahl treffen können.
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SIA: Freizügigkeit und Globalisierung – Exportplattformen
Pierre-Henri Schmutz, Direktionsmitglied SIA

Zu den grösseren Herausforderungen, mit denen sich die Berufsgruppen der Architekten und Ingenieure in den letzten fünfzehn Jahren konfrontiert sahen, gehört die Globalisierung; umso mehr als es darum geht, die schweizerische Kompetenz und Topqualität jenseits unserer Grenzen geltend zu machen. Dabei ist die unserem Berufsstand in den letzten Jahrzehnten zugekommene Anerkennung bei der Realisierung von Kunst- und Architekturwerken von Weltrang nicht auf die Prinzipien eines Handelsaustauschs oder Zugangsrechts zu diesem und jenem Markt zurückzuführen, sondern auf die Wertschätzung der von Schweizer Architekten und Ingenieuren erbrachten hervorragenden intellektuellen Leistungen. 

Der Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA) unterstützt die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen der Konjunkturstabilisierungsprogramme. Zwei davon sind für die in der Schweiz tätigen Ingenieure und Architekten sowie für eine nachhaltige Entwicklung von besonderer Tragweite. 

Am 17. Juni 2009 hat der Bundesrat ein drittes Konjunkturpaket auf den Weg geschickt. Der SIA begrüsst insbesondere die Massnahmen zur Exportförderung für die KMU und zur Optimierung im Energiebereich: nebst ihrem Nutzen für die Wiederankurbelung der nationalen Wirtschaft stellen diese Massnahmen für die schweizerischen Architektur- und Ingenieurbüros gleichzeitig eine einmalige Gelegenheit dar. 

Dank der von Branchenorganisationen bereitgestellten Exportplattformen werden innovative Schweizer KMU ihr Marktpotenzial im Ausland schneller, effizienter und einfacher ausloten können. Die Domäne "Architektur, Engineering und Design" figuriert unter den fünf Branchen, für die eine derartige Optimierungsplattform geplant ist. Schweizer Architektur und Ingenieurwesen geniessen im Ausland bereits heute eine hohe Reputation und zählen zu den bedeutenden Exportwerten unseres Landes. Doch wegen der hohen administrativen und personellen Investitionen, die ein Zugang zu den internationalen Märkten voraussetzt, sowie wegen der fehlenden Berufsausübungsanerkennung in unseren Fachgebieten bleibt der Weg mit Hindernissen gepflastert. Gemäss der letzten Juli von der KOF der ETH Zürich erstellten Konjunkturanalyse ist das Volumen der Auslandsgeschäfte der schweizerischen Planungsbüros sogar das dritte Quartal in Folge rückläufig. In diesen Zahlen nicht berücksichtigt ist die Teilnahme junger Schweizer Architekten und Ingenieure an internationalen Wettbewerben – essenziell für die Entwicklung eines Konkurrenz-Niveaus, ebenso wie für eine Steigerung der Qualität. Aus Sicht des SIA stellt die Förderung von Exportplattformen für die Planungsbüros eine einmalige Chance dar, ihre Präsenz jenseits unserer Grenzen zu verstärken sowie die existierenden beruflichen Kompetenznetzwerke zu strukturieren und zu stärken.

Des Weiteren entsprechen eine Ausbildung auf hohem Niveau, erhöhte Kompetenzen und Kenntnisse beispielsweise auf dem Gebiet Energie und Umwelt perfekt den vom SIA definierten Prioritäten, den Berufsbildungsbereich zu stärken sowie in Sachen Energie auf proaktive Art zu handeln und so sein Vermögen zu beweisen, indem er ständig vorangeht und sich in aktuellen Fragen unserer Gesellschaft engagiert. Dieser "Mehrwert" ist essenziell und leistet im genannten Beispiel einen entscheidenden Beitrag zu einer nachhaltigen energetischen Erneuerung des schweizerischen Immobilienparks. Letzterer fällt bei einer angestrebten Optimierung der Ressourcen stark ins Gewicht, denn 50 Prozent des nationalen Energiekonsums dienen seiner Errichtung, seiner Bewirtschaftung und seinem Unterhalt. Zudem ist mit einem zeitgemässen Stand auf diesem Gebiet auch eine stetige Entwicklung der Kompetenzen garantiert. 

Alle unsere Branchenorganisationen haben in den letzten Jahren die vom REG – dem Register der Fachleute in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur und Umwelt – vorgenommenen strukturellen Anpassungen unterstützt. Einerseits sollen sich so die Konsumenten mittels eines öffentlich zugänglichen Registers über die Qualifikationen der REG-Mitglieder informieren können; andererseits bietet das REG Unterstützung beim Zugang zu den Märkten von Drittländern durch die Weiterentwicklung von bilateralen und multilateralen Abkommen, womit schliesslich auch eine Berufsausübungsanerkennung gleicher Titel und gleicher Diplome ermöglicht werden soll. Auf eine von den REG-Mitgliedorganisationen (13) lancierte Aktion im Jahr 2009 hin haben über 1000 Architekten und Ingenieure um Eintrag in das Register nachgesucht – 6- bis 7-mal so viele wie üblicherweise. Das Interesse unserer Berufsleute an dieser Frage ist also real erkennbar, ebenso wie der Wille, einfache und globale Lösungen für den garantierten Zugang zu den Märkten von Drittländern zu finden. 
[image: image10.png]TREUHAND | SUISSE




Es gilt das gesprochene Wort

Medienkonferenz vom 23. Februar 2010 des Schweizerischen Verbandes freier Berufe (SVFB)

Optimale Aus- und Weiterbildung sichert die Zukunft der Treuhänderinnen und Treuhänder
Karl J. Heim, Geschäftsführer TREUHAND|SUISSE
Die Herausforderungen unserer Zeit werden nicht weniger, das Umfeld komplexer und die Veränderungen folgen in immer kürzeren Zeitabständen. Was bedeutet dies für ein kleines und mittleres Unternehmen (KMU), speziell für den KMU-Treuhänder? Eine Momentaufnahme und ein Ausblick in die Zukunft. Mit Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung als entscheidendes Plus für einen nachhaltig hohen Qualitätsstandard unserer Branche.

Eine politische Mission - TREUHAND|SUISSE engagiert sich für die KMU!
Die Entwicklung im Treuhandwesen geht klar in Richtung einer starken Trennung von Allgemeinpraktikern – Typ „Väterlicher Freund des Unternehmers“ – und Spezialisten mit klaren Schwerpunkten. Im Dschungel der umfangreichen, ständig zunehmenden Regulierungen sind KMU oft überfordert. Der Treuhänder kann hier als ausgewiesener Generalist eine wichtige Drehscheibenfunktion übernehmen. Dank seiner umfassenden, exzellenten Ausbildung und Erfahrung behält er den Gesamtüberblick – und kann damit die Beratungskompetenz erhöhen. 
Soll die Qualität der Treuhand-Dienstleistungen auch inskünftig sicher gestellt sein, müssen diese Entwicklungen sorgfältig beobachtet werden: Die Gefahr einer Überregulierung der Treuhandbranche, der Treuhänder und der KMU ist nicht von der Hand zu weisen. Hier gilt es, im bewährten Sinn auch der Wirtschaftsdachverbände und des Schweizerischen Verbandes Freier Berufe, Gegensteuer zu geben – vorsichtig, aber dezidiert.
Treuhänder ist nicht gleich Treuhänder!...

Für einfache Unterstützungsarbeiten in den Bereichen Buchhaltung und Finanzen kann man sich problemlos ein Schild mit der Aufschrift „Treuhänder“ neben die Türklingel montieren – und dann diese Tätigkeiten ausführen. Allerdings wird ein solcher Treuhänder – immerhin! – keinesfalls in unseren Verband aufgenommen. Weil er nämlich nicht über die notwendigen Ausbildungsanforderungen verfügt. Auf diesen Qualitätsstandard legen wir grössten Wert!
In der neueren Geschichte hat sich seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts der Berufsstand des Treuhänders stark gewandelt. Verstand man bis anhin unter der Bezeichnung Treuhänder eine Person, welche im Auftragsverhältnis die Buchhaltung führt, Jahresabschlüsse erstellt und die Steuererklärung ausfüllt, sind es heute bestandene Generalisten mit Spezialwissen, welche sich aufgrund des raschen ständigen Wandels in ihrem Fachgebiet fortlaufend weiterbilden müssen. DAS ist der Schlüssel, wie TREUHAND|SUISSE die Zukunft meistern will!

Nach wie vor ist das Treuhandwesen geprägt von vielen Einzel- und Kleinunternehmen. Unsere Mitglieder bestehen zum überwiegenden Teil aus KMU- und die Mehrheit ihrer Kunden, denen ihr treues und engagiertes Wirken gilt, sind wiederum KMU. Der Beruf des Treuhänders eignet sich insbesondere für Menschen mit einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung und der Fähigkeit, den raschen Wandel in unserer Gesellschaft und im Finanzbereich zu adaptieren. 

… doch unsere Verpflichtung ist das hohe Niveau der Qualifikationsausweise!
Wir haben es in unserer Branche heute mit mehreren Titeln zu tun, die sämtliche eidgenössisch anerkannt sind: mit dem Fachausweis Treuhänder, dem dipl. Treuhandexperten, dem dipl. Wirtschaftsprüfer und dem dipl. Steuerexperten sowie dem Master in Treuhand und Unternehmensberatung. Die Schwerpunkte des Ausbildungsangebotes sind unterschiedlich gewichtet: das Niveau reicht von einer kaufmännischen Lehre mit Berufsprüfung bis zum Hochschulabschluss. 

STS und STI: Unsere Bildungs-Bollwerke für die Zukunft!

STS (die Schweizerische Treuhänder Schule) ist die Weiterbildungsinstitution von TREUHAND|SUISSE. Daher ist das Angebot der STS (in der Romandie IREF= Institut Romand d‘Etudes Fiduciaires) speziell auf die Bedürfnisse der Treuhandbranche ausgerichtet: kompetent, aktuell und praxisnah. Die STS-Seminare verschaffen den Teilnehmenden einen optimalen Überblick im Umgang mit neuen Gesetzen und Verordnungen. Sie begleiten Treuhänderinnen und Treuhänder durch diverse Neuerungen und informieren sie über Aktualitäten aus der Praxis.

An den STS-Treuhändertagungen werden politische Vorstösse mit Auswirkungen auf die Branche besprochen und Entwicklungen in der Treuhandpraxis diskutiert. Abwechslungsreiche Rahmenprogramme ermöglichen den Gedankenaustausch mit Berufskolleginnen und -kollegen. Im Falle einer geplanten Weiterbildung bietet die STS diverse Lehrgänge an, welche die Treuhänderinnen und Treuhänder im Beruf weiter bringen.
Beispiel: Sachbearbeiterlehrgänge in Treuhand, Steuern, Mehrwertsteuer und im Finanz- und Rechnungswesen: Diese werden neu von TREUHAND|SUISSE geprüft und empfohlen. Eine fundierte Weiterbildung, die branchenweit Massstäbe setzt! Aber auch Lehrgänge, welche auf die Berufsprüfung Treuhand oder auf die höhere Fachprüfung für Steuerexperten vorbereiten. All dies wird zudem an sechs Standorten angeboten: Basel, Bern, Chur, Luzern, St. Gallen und Zürich – und in der Westschweiz in Renens. 

In jüngster Zeit wird die Zusammenarbeit zwischen unseren deutschschweizerischen Treuhänderschulen und dem IREF in der Romandie stark intensiviert, um vorab in den höheren Ausbildungsgängen kongruent zu sein, für Kontinuität zu sorgen und das vorhandene Potenzial auszuschöpfen. Damit genau solche Weiterbildungen im Hochschulbereich möglich sind, bietet die STS über das Schweizerische Treuhand Institut (STI, unsere Institution für die höhere Ausbildung) den Master FH in Treuhand und Unternehmensberatung an.

Es geht nichts über einen hohen und diversifizierten Qualitätsstandard in der Ausbildung, denn im Mittelpunkt unseres Interesses steht klar das Bedürfnis nach optimaler Beratung unserer Kunden – in der ganzen Bandbreite ihrer Geschäftstätigkeit . Unser Verband TREUHAND|SUISSE setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass dies auch inskünftig so bleiben wird!
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